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Mainz, 02.10.2008 
 
 
 
 
September-Entgelt:  Steuerrückvergütung nach  VBL-Anpassung 
 
  
In den letzten Tagen erhielten wir viele Anfragen zur aktuellen Entgeltabrechnung. 
Für den September 2008 wurde eine steuerliche Verrechnung vorgenommen, die 
dazu führte, dass das ausgezahlte Entgelt in diesem Monat höher ausfiel. 
  
Hintergrund ist eine sozialversicherungs- und steuerrechtliche Behandlung der 
Arbeitgeberumlagen zur Zusatzversorgung (VBL). Mit dem Jahressteuergesetz 2007 
und durch Änderung der Sozialversicherungsentgelt-Verordnung (SvEV) wurde die 
Berechnung des steuer- und sozialversicherungspflichtigen Anteils der Arbeitgeber-
umlage zur Zusatzversorgung zum 01.01.2008 neu geregelt.  
 
Durch Einführung des Systems der nachgelagerten Besteuerung für die Zusatzver-
sorgung (ähnlich wie bei der Rente) werden jetzt Zahlungen in die Zusatzversorgung 
Zug um Zug steuerfrei gestellt und erst später in der Rentenphase versteuert. 
Dadurch verändert sich das Nettoentgelt zu Gunsten der Beschäftigten. Die OFD hat 
mit dem Septemberentgelt mit der Umstellung begonnen und die Steuerentlastung 
rückwirkend zum 01.01.2008 berechnet.  
 
Weitere Informationen dazu unter www.zbv-rlp.de 
 
 
 
 
 


